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Bewohnerparkausweis verlängern lassen

Bei Ablauf der bestehenden Sonderparkberechtigung ist es möglich, diese zu verlängern. 
Hier erfahren Sie mehr.

Basisinformationen

Bewohner:innen, die bereits im Besitz einer Sonderparkberechtigung sind, können die 
Änderung oder Verlängerung ihrer Sonderparkberechtigung beantragen, wenn die 
bestehende Genehmigung abgelaufen ist oder in Kürze abläuft.

Voraussetzungen

Sie sind bereits im Besitz einer Ausnahmegenehmigung für Bewohner:innen und diese ist 
abgelaufen oder läuft bald ab.

Ablauf

Ein Antrag kann per Online-Formular gestellt werden.

Onlineantrag: 

Füllen Sie das Online-Formular aus.
Nach dem Eingang des Online-Antrags bekommen Sie eine Eingangsbestätigung.
Wenn es Ihnen nicht möglich ist, die erforderlichen Nachweise als Dateianhänge zu 
übermitteln, können Sie diese auch gerne per E-Mail, per Post oder Einwurf im 
Hausbriefkasten übermitteln. 

Bitte achten Sie dann darauf, dass alle Ihre Unterlagen (Anzahl) eindeutig Ihrem 
gestellten Antrag zuzuordnen sind.

Sollten Ihre Unterlagen nicht innerhalb von 14 Tagen nach Antragstellung 
eingegangen sein, wird der Antrag als gegenstandslos betrachtet. Sie erhalten in 
diesem Falle keine weitere Mitteilung. Die Dokumente werden per Post an den/die 
Antragsteller:in verschickt.

Wenn Sie über keinen PC beziehungsweise Internetzugang verfügen und den 
Online-Dienst nicht nutzen können, melden Sie sich bitte telefonisch zur Klärung 
Ihres Anliegens.
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Persönliche Termine sind nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Terminvereinbarung 
möglich. 

Benötigte Unterlagen
Online-Antrag / vollständig ausgefüllter Antrag
Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I (vollständig aufgeklappt)
Kopie einer aktuellen Meldebescheinigung (nur bei Nebenwohnsitz / Auskunftssperre)
Aktuelle Bestätigung des Vertrages bei Car-Sharing

Zuständige Stellen

ASV Referat 32 - Ausnahmegenehmigungen

+49 421 361 31092
Herdentorsteinweg 49/50, 28195 Bremen
Website
buergerbuero@asv.bremen.de

Online Services

Bürgerportal für Bewohnerparken 
Das Bürgerportal bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Antrag auf Erteilung einer 
Sonderparkberechtigung für Bewohner online zu stellen.

Gebühren / Kosten

75,00 EUR Gültigkeitsdauer bis zu 1 Jahr 
150,00 EUR Gültigkeitsdauer bis zu 2 Jahre

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Die Verlängerung sollte mindestens 3 Wochen vor Ablauf der Sonderparkberechtigung 
beantragt werden.

Wie lange dauert die Bearbeitung?

2 Wochen bis 3 Wochen

https://www.service.bremen.de/die-senatorin-fuer-bau-mobilitaet-und-stadtentwicklung/asv-amt-fuer-strassen-und-verkehr/asv-referat-32-ausnahmegenehmigungen-201742
https://www.asv.bremen.de/
mailto:buergerbuero@asv.bremen.de
https://onlinedienste.bremen.de/Onlinedienste/Service/Entry/AFM_BewPar
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Rechtsgrundlagen
§ 46 Absatz 1 Nummer 11 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
§ 45 Absatz 1b Nummer 2 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)
Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt)

Weitere Informationen
Informationen und Voraussetzungen zur Sonderparkberechtigung

Aktualisiert am 29.06.2026

https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__46.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stvo_2013/__45.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgebo_2011/BJNR009800011.html
https://www.asv.bremen.de/service/formulare-und-antraege/bewohnerparken-privat-2366
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